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Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

AZG §26 Abs1;

Rechtssatz

§ 26 Abs1 AZG legt dem Arbeitgeber allein die P5icht zur Führung von entsprechenden Aufzeichnungen über die von

den Arbeitnehmern geleisteten Überstunden und deren Entlohnung auf. An welchem Ort diese Aufzeichnungen zu

führen, dh anzufertigen sind, bzw von wem die Eintragungen in den vom Arbeitgeber geführten Aufzeichnungen

vorzunehmen sind, wird durch § 26 Abs 1 AZG nicht vorgschrieben. Aus dem Zweck der genannten Norm kann nicht

der Schluß abgeleitet werden, daß nur vom Arbeitgeber eigenhändig in den jeweiligen Betriebsräumlichkeiten, in

denen die betre>enden Arbeitnehmer beschäftigt werden, angefertigte Aufzeichnungen als vom Arbeitgeber geführte

Aufzeichnungen im Sinne des § 26 Abs 2 AZG anzusehen seien.
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